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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

Von den zahlreichen 2016 eingereichten Begehren für eine Überarbeitung des
Spesenreglements war bis zur Wintersession 2018 einzig noch die parlamentarische
Initiative Eder übrig geblieben, mit der eine bessere Regelung der
Übernachtungsentschädigungen gefordert wird. Joachim Eder (fdp, ZG) stiess sich am
Umstand, dass mit der Pauschalentschädigung auch jene Parlamentarierinnen und
Parlamentarier Übernachtungsspesen erhalten, die gar nicht auswärts übernachten. 
Die SPK-SR hatte versucht, in ihrem Entwurf eine einfache Regelung zu finden, was ihr
aber letztlich nicht gelungen war, da zwei unterschiedliche Anträge vorlagen. Die
Kommissionsmehrheit trat dafür ein, dass Übernachtungsspesen erhalten soll, wer
geltend machen kann, dass ihr oder ihm Auslagen erwachsen sind und dies mit
entsprechenden Belegen beweisen kann. Eine Kommissionsminderheit sprach sich
gegen zu viel bürokratischen Aufwand aus und schlug vor, auf die Einreichung von
Belegen zu verzichten. 
Neben den beiden Vorschlägen lag zudem ein Antrag Janiak (sp, BL) vor, gar nicht auf
die Vorlage einzutreten. Der Baselbieter Sozialdemokrat machte sich für die bisherige
Regelung der Pauschalentschädigung stark. Spesen seien als Gesamtpaket zu
betrachten. Es sei nicht nur kompliziert, genau abzurechnen, wer was zu bezahlen habe
– er brachte das Beispiel der Ehepartnerin vor, die bei einer Übernachtung in Bern zu
Besuch komme, was streng genommen bei den Spesen ja nicht berücksichtigt werden
dürfte, weil das Parlament ja nur die Spesen für den Parlamentarier nicht aber für seine
Ehegattin übernehme –, sondern auch ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn
Parlamentsmitglieder ausweisen müssten, wo sie für wie viel Geld ihre Nacht verbracht
hätten. Man müsse individuell entscheiden können, wie man mit seiner
Pauschalspesenentschädigung verfahren wolle. Im internationalen Vergleich sei das
Schweizer Parlament überdies sehr günstig und man müsse für die
Spesenentschädigungen kein schlechtes Gewissen haben; Polemik würde es immer
geben.
In der Folge entbrannte in der kleinen Kammer eine angeregte Diskussion mit
Argumenten von rund einem Dutzend Votantinnen und Votanten. Joachim Eder, der
noch einmal Werbung für seinen Vorstoss machte, gab sich erstaunt über die «heftigen
Reaktionen». Anscheinend habe er «in ein Wespennest gestochen», dabei sei es ihm
doch nur darum gegangen, transparent mit Steuergeldern umzugehen und effektiv nur
dann eine Entschädigung auszuzahlen, wenn dies berechtigt sei. 
Nachdem mit 20 zu 18 Stimmen bei 3 Enthaltungen knapp Eintreten beschlossen
worden war, ging es um die Frage der Belege, also ob für eine
Übernachtungsentschädigung Quittungen abgegeben werden müssen oder nicht.
Philipp Müller (fdp, AG) warb als Sprecher der Kommissionsminderheit für
Schadensbegrenzung, wie er sich ausdrückte. Wenn schon gesondert abgerechnet
werden müsse, dann wenigstens mit möglichst wenig Bürokratie, also ohne Abgabe von
Belegen. Der Minderheitsantrag erhielt 28 Stimmen, denen 8 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen gegenüberstanden. 
Damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Andrea Caroni (fdp, AR) wies nämlich
darauf hin, dass laut dem Kommissionsentwurf nicht nur eine Übernachtung geltend
gemacht werden müsse, der Vorschlag sehe zudem auch vor, dass man an einem
Sitzungsort oder in dessen Umgebung übernachten müsse. Dies komme nun aber einer
Übersteuerung gleich, die eigentlich gar nie beabsichtigt gewesen sei. Es könne ja sein,
dass man in Bern tage und am Abend eine Sitzung in Genf habe. Laut Vorlage dürfe man
dann aber nicht irgendwo zwischen Genf und Bern übernachten, um am nächsten Tag
wieder in der Bundeshauptstadt zu sein, sondern müsste in Bern selber wieder
übernachten. Dem Antrag Caroni, in der Regelung einfach zu erwähnen, dass die
Übernachtung «ausserhalb des Wohnorts» sein müsse, folgte eine Ratsmehrheit von 30
gegen 6 Stimmen (bei 4 Enthaltungen).
In der Gesamtabstimmung entschieden sich allerdings 20 Ratsmitglieder gegen die
Annahme des Entwurfs. Die 17 annehmenden Rätinnen und Räte (4 Enthaltungen)
reichten für eine Annahme nicht aus und der Vorstoss wurde entsprechend versenkt –
ausser Spesen nichts gewesen, sozusagen. 1
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Droits populaires

Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2018, S. 1010 ff.; BBl. 2018, S. 7251 f.; So-Bli, 9.12.18; TA, 13.4.19
2) AB SR, 2018, S. 621ff; BBl. 2018, S. 3491 ff.; BBl. 2018, S. 5315 ff.
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